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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1654/2024 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 1 Siegen, 24.01.2024 
Bereich: Wirtschaftsförderung 
Bearbeitet von: Diana Zilz 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen 
und Liegenschaften 08.02.2024 

Haupt- und Finanzausschuss 14.02.2024 

Rat 28.02.2024 

Kurzbezeichnung: 
 
Fortsetzung des Zentrenbudgets für die Geschäftszentren im Stadtgebiet Siegen für die 
Jahre 2024 - 2026 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Fortsetzung des Zentrenbudgets in Höhe 
von 30.000,00 € jährlich zur Aktivierung privater Initiativen zwecks Steigerung der Attraktivi-
tät und Vielfalt in den Geschäftszentren im Stadtgebiet Siegen in den Jahren 2024 bis 2026 
sowie die Anpassung der Förderrichtlinie. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 14.04.2021 erstmals die Einrichtung eines 
Zentrenbudgets zur Aktivierung privater Initiativen zwecks Steigerung der Attraktivität und 
Vitalität in den Geschäftszentren im Stadtgebiet Siegen beschlossen. Da im Jahr 2021 viele 
Coronabeschränkungen zu beachten waren, mangelnde Ressourcen sowie Kunden- und Um-
satzrückgänge bei vielen Unternehmen das Tagesgeschäft bestimmten, wurde das Förderin-
strument 2021 nur vereinzelt nachgefragt. Positiv ist jedoch die Entwicklung seit 2022 zu 
beurteilen. Nachdem der Rat der Stadt Siegen am 02.03.2022 die Fortführung des Budgets 
mit der Erhöhung der Fördermittel auf maximal 5.000,00 Euro je Antrag beschlossen hat, 
stieg das Interesse an dem Zentrenbudget zunehmend. Dies konnte auch im zurückliegenden 
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Jahr 2023 festgestellt werden, nachdem die Fortführung des Zentrenbudgets am 22.2.2023 
für 2023 vom Rat der Stadt Siegen beschlossen wurde.   

Kreative, innovative Veranstaltungsformate, insbesondere aus neuen Zusammenschlüssen 
der Händlerschaft und der Gastronomiebranche, gepaart mit teils etablierten Konzepten der 
Werbegemeinschaften, führten zur Belebung und Attraktivierung der jeweiligen Zentren.  

Im Jahr 2023 konnten mit finanzieller Unterstützung des Zentrenbudgets Maßnahmen in    
den Stadtteilen Geisweid, Weidenau und im Siegener Stadtzentrum realisiert werden. Die 
Fördergelder lagen zwischen 1.800,00 € und 5.000,00 € je Antrag. Folgende Maßnahmen / 
Veranstaltungen wurden finanziell unterstützt:  

➢ „Kindersommerfest“, Siegerlandzentrum Weidenau 
➢ „Musik Unterm Krönchen“, Siegen-Oberstadt 
➢ „Der Berg ruft“, Siegen-Oberstadt 
➢ „Bürgerfest“, Geisweid  
➢ „Elfenmarkt“, Alte Poststraße Siegen 
➢ „Weihnachtsprogramm“, Siegerlandzentrum Weidenau  
➢ „Weihnachtszeit im Krönchendorf“, Siegen-Oberstadt   

 
Neben den frequenz- und attraktivitätssteigernden Aspekten ist hervorzuheben, dass das 
Zentrenbudget neue branchenübergreifende Kooperationen entstehen lässt und die Zu-
sammenarbeit der Akteure fördert.   

Aus Sicht der Wirtschaftsförderung konnte die ursprüngliche Intention des Zentrenbudgets 
zur aktiven Förderung der verantwortlichen Akteure vor Ort im Jahr 2023 erreicht werden. 

Zusammenfassend  

- sind neue Händlerkooperationen entstanden, 
- haben Werbegemeinschaften neue Ideen entwickelt, 
- wurde die Kundschaft durch attraktive Formate und Erlebnisse in den jeweiligen Zen-

tren unterhalten, 
- konnte in dem Kontext ein Beitrag zur Kundenbindung geleistet werden, 
- wurden die Frequenzen temporär erhöht sowie 
- Anlässe für neue Begegnungen und Kommunikation geschaffen. 

 
Dies alles sind Bausteine zur Förderung des Erlebnisraums, der Stadtteilidentität und des 
Images des jeweiligen Geschäftszentrums. Das Zentrenbudget hat sich daher zu einem wich-
tigen Bestandteil zur Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivierung und Aufwertung der 
Geschäftszentren entwickelt und leistet einen bedeutsamen Beitrag zur branchenübergrei-
fenden Bestandssicherung und Strukturentwicklung in den Quartieren. 

Auch künftig basiert das Zentrenbudget auf dem Ansatz der Stabilisierung, Sicherung und 
Stärkung vorhandener Strukturen im Stadtgebiet. Finanzielle Mittel wurden für den Haushalt 
2024 angemeldet. Eine Förderung in Höhe von bis zu 5.000 Euro soll auch künftig ermöglicht 
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werden, der Antragstellende trägt einen Eigenanteil von 20 % der Gesamtkosten. Ab 2024 
werden je Antragstellendem maximal zwei Maßnahmen pro Jahr unterstützt.  

Aufgrund anhaltender Herausforderungen in den Geschäftszentren, wie z. B. Frequenz- und 
Umsatzrückränge, ist vorgesehen das Zentrenbudget für die Jahre 2024-2026 einzurichten.    

 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
30.000,00 Euro 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
30.000,00 Euro 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
15010100 
Sachkonto 
5317000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 

 
 
 
gez. 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Un-
terschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und wei-
tergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig. 
 




